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stunden- und tageweise Beschäftigung von Werktätigen mög
lich (Maßnahmen zur Verbesserung des baulichen Gesamtzu
standes, zur Modernisierung und zum Um- und Ausbau so
wie Anbaumaßnahmen bis zu 100 000 M Wertumfang).

(7) Die Kommissionshändler sind aktiv in die Ausarbeitung 
und Durchsetzung langfristiger Maßnahmen für die Entwick
lung und Gestaltung des Einzelhandelsnetzes einzubeziehen.

Zu § 11 der Verordnung:
§21

Die sozialistischen Einzelhandelsbetniebe sind verpflichtet, 
jährlich für das jeweilige Planjahr im Zusammenhang mit der 
Überprüfung der Kennziffern gemäß § 12 Abs. 2 der Verord
nung gemeinsam mit den Kommissionshändlem die Erfüllung 
der gegenseitigen Verpflichtungen aus dem Kommissionshan
delsvertrag einzuschätzen. Im Ergebnis sind ggf. Vereinbarun
gen über notwendige weitere Maßnahmen zur Rationalisie
rung der Handelstätigkeit, zur Verkürzung der Warenwege so
wie über die Durchführung von Dienstleistungen zu treffen.

Zu §§ 12 und 13 der Verordnung:

§22

(1) Zur stärkeren Einbeziehung der Kommissionshändler in 
die Lösung der territorialen Versorgungsaufgaben sind ihnen 
im Zusammenhang mit der Bestätigung der Kommissionshan-

“delsverträge durch die Räte der Kreise, Abteilung Handel und 
Versorgung, in Abstimmung mit den Räten der Gemeinden 
und Städte gezielte Versorgungsaufträge zu übergeben. Diese 
Versorgungsaufträge sollten vor allem beinhalten
— das zu handelnde Sortiment,
— die mit dem Warenverkauf durchzuführenden Kunden

dienste und Dienstleistungen,
— die während bestimmter Saisonzeiträume durchzuführen

den Versorgungsaufgaben,
— die Aufgaben zur Verkürzung der Warenwege.

(2) Durch die sozialistischen Einzelhandelsbetriebe sind in 
den jährlichen Vereinbarungen mit den Kommissionshändlern 
diese Versorgungsaufträge erforderlichenfalls zu präzisieren 
und durch die Räte der Kreise, Abteilung Handel und Versor
gung, zu bestätigen.

Zu § 14 der Verordnung:

§23
(1) Die sozialistischen Einzelhandelsbetriebe haben mit den 

Kommissionshändlern zusammenzuarbeiten. Sie sind ver
pflichtet, zu den Beratungen mit Verkaufsstellen- und Gast
stättenleitern die Kommissionshändler hinzuzuziehen.

(2) Mit den Kommissionshändlem sind regelmäßig Beratun
gen und Aussprachen über handelspolitische Fragen im Zu
sammenwirken mit dem Rat des Kreises, Abteilung Handel 
und Versorgung, der Industrie- und Handelskammer und den 
Kreisausschüssen der Nationalen Front der DDR durchzufüh
ren.

(3) Die sozialistischen Einzelhandelsbetriebe sind verpflich
tet, die Kommissionshändler regelmäßig über die für den Ein
zelhandel geltenden Rechtsvorschriften zu informieren.

(4) Die sozialistischen Einzelhandelsbetriebe haben die ka
dermäßigen und strukturellen Voraussetzungen für die An
leitung und Betreuung der Kommissionshändler zu schaffen. 
Für diese Anleitung kann für je 25 Kommissionshändler ein 
Mitarbeiter eingesetzt werden und für die Warenrechnungen 
für je 30 Kommissionshändler ebenfalls ein Mitarbeiter. Der 
Einsatz dieser Mitarbeiter hat im Rahmen der bestätigten 
Stellenpläne zu erfolgen.

Zu § 15 der Verordnung:

§24
(1) Die sozialistischen Einzelhandelsbetriebe haben ihren 

Kommissionshändlern und deren im Geschäft tätigen Fami
lienangehörigen und Beschäftigten die Möglichkeit zu geben, 
an Lehrgängen teilzunehmen, die der gesellschaftlichen bzw. 
fachlichen Weiterbildung dienen. Dazu gehören auch Qualifi
zierungslehrgänge bei den Herstellerbetrieben.

(2) Die Kommissionshändler sind besonders zur Teilnahme 
an den Vorbereitungslehrgängen zu gewinnen, die für die Ver
kaufsstellen- und Gaststättenleiter des sozialistischen Einzel
handels zur Ablegung des Befähigungsnachweises durchge
führt werden. Die sozialistischen Einzelhandelsbetriebe sind 
verpflichtet, die Industrie- und Handelskammer bei der 
Durchführung von Lehrgängen zur Weiterbildung der Kom
missionshändler zu unterstützen.

(3) Die Kommissionshändler und deren im Geschäft tätige 
Familienangehörige und Beschäftigte haben die Möglichkeit, 
sich zur Teilnahme an einem Direkt- oder Fernstudium der 
Fachschule für Binnenhandel, Dresden, der Fachschule für 
Gaststätten- und Hotelwesen, Leipzig, und der Handelshoch
schule, Leipzig, zu bewerben. Sie sind auf ihren Wunsch zum 
Besuch dieser Schulen von den sozialistischen Einzelhandels
betrieben zu delegieren, wenn die für ein solches Studium ge
forderten Bedingungen vorliegen.

(4) Für die Finanzierung der Kosten für die Qualifizierung 
gilt die gleiche Regelung wie für die Mitarbeiter des sozia
listischen Handels.

V §25
(1) Die Kommissionshändler und ihre im Geschäft tätigen 

Familienangehörigen sowie Beschäftigten sind in Feierstunden, 
kulturelle -und andere Veranstaltungen der sozialistischen Ein
zelhandelsbetriebe einzubeziehen.

(2) Für die Kommissionshändler und ihre im Geschäft täti
gen Familienangehörigen, soweit diese nicht in einem Ar
beitsrechtsverhältnis stehen, sind jährlich je 35 M dem Kul
tur- und Sozialfonds der sozialistischen Einzelhandelsbetriebe 
zuzuführen. Die Zuführung erfolgt vierteljährlich und kann in 
voller Höhe zweckgebunden verwendet werden. Für die in 
einem Arbeitsrechtsverhältnis zum Kommissionshändler ste
henden Beschäftigten sind für die materielle Anerkennung 
ihrer Leistungen 2,5 % der Bruttolohn- und Gehaltssumme 
als Prämienmittel und zur Finanzierung kultureller und so
zialer Leistungen 125 M je Beschäftigten (VbE) vom Kom
missionshändler dem sozialistischen Einzelhandelsbetrieb zu
zuführen.

(3) Die Kommissionshändler und bei ihnen Beschäftigte 
können staatliche Auszeichnungen (Einzelauszeichnungen) 
erhalten.

Zu § 17 der Verordnung:
§26

Die Kommissionshändler sind verpflichtet, zur Sicherung 
der Ansprüche der sozialistischen Einzelhandelsbetriebe die 
nach den Versicherungsbedingungen erforderlichen Maßnah
men durchzuführen.

Besonderheiten
§27

Kommissionshandelsverträge mit privaten Fachhändlem 
mit Sämereien und Saatgut sind in der Regel mit sozialisti
schen Einzelhandelsbetrieben abzuschließen. Die Vertragsab
schlüsse sind mit den zuständigen Deutschen Saatgut-Han
delsbetrieben (DSG) zu beraten.

§28

Die sozialistischen Einzelhandelsbetriebe können in beste
hende Kommissionshandelsverträge mit Großhandelsbetrieben 
nur auf Antrag der Kommissionshändler eintreten.


